
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales 
 
 

Vorlage Nr. 055/07 
 
 

Betreff: 
 

Fortführung der 4. Gruppe im Kindergarten St. Raphael 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Jugendhilfeausschuss 01.02.2007 Berichterstattung 

durch: 
Frau Ehrenberg 
Herrn Schöpper 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
2102 Tageseinrichtungen für Kinder 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 
 

100.000,00 € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 
      € 

Eigenanteil 
 
 

 
      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 

 
      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt  2102  in Höhe von 100.000,00 € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 055/07 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die Laufzeit der Vereinbarung mit der Kath. 
Kirchengemeinde St. Elisabeth und Michael zum Betrieb der 4. Gruppe am Kin-
dergarten St. Raphael zunächst für ein Kindergartenjahr zu verlängern. 
 
 
Begründung: 
 
Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz im Bereich 
Wohnpark Dutum hat die Verwaltung nach entsprechender Beschlussfassung im 
Jugendhilfeausschuss (Sitzung vom 23. Juni 2005) mit der Kath. Kirchengemein-
de St. Elisabeth und Michael eine Vereinbarung zum Betrieb der 4. Gruppe im St. 
Raphael-Kindergarten geschlossen. Der Betrieb der 4. Gruppe wurde zum 01. 10. 
2005 aufgenommen. Die Vereinbarung wurde zeitlich befristet und läuft zunächst 
bis zum 31. 07. 2007. 
 
Sie verlängert sich jeweils um ein Kindergartenjahr, wenn sie nicht vorher mit 
einer Frist von 6 Monaten zum 31. 07. des jeweiligen Kindergartenjahres gekün-
digt wird.  
 
Eine Abfrage unter den Tageseinrichtungen für Kinder zur voraussichtlichen Be-
legung der einzelnen Einrichtungen ab dem 01. 08. 2007 führte zu dem vorläufi-
gen Ergebnis, dass alle Kindergärten damit rechnen, dass ihre Einrichtungen zum 
01. 08. 2007 zumindest im Bereich der Sollstärke belegt sind. Dieses gilt insbe-
sondere für die Einrichtungen im unmittelbaren Versorgungsbereich des Wohn-
parks Dutum. 
 
Eine Rücksprache mit der Einrichtungsleitung vom St. Raphael-Kindergarten er-
gab, dass für alle 20 Zusatzplätze Anmeldungen mit Rechtsansprüchen auf einen 
Kindergartenplatz vorliegen. Der Träger der Einrichtung hat mit Schreiben vom 
03. 01. 2007 mitgeteilt, dass er weiterhin das Interesse und die feste Absicht 
hat, die 4. Gruppe des Raphael-Kindergartens bedarfsorientiert über den 31. 07. 
2007 hinaus fortzuführen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Verlängerung um mindestens ein Kindergarten-
jahr dringend erforderlich. Über eine darüber hinausgehende Verlängerung sollte 
nach der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung zum Jahresende 2007 
entschieden werden.  
 
Zusätzlich zu berücksichtigen ist, dass nach der aktuellen Fortschreibung der 
Kindergartenbedarfsplanung (JHA-Vorlage 461/06) sich der aktuell noch beste-
hende Engpass im Versorgungsbereich links der Ems voraussichtlich ab dem Jahr 
2008 entspannen wird.    
 
 


